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XIV. GCIit:tzgebungliperio,:e 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. ERHACORA J Jvt/Y),:?,V'l J j}el'i/lI.f(hl1'/(':1l1rl I !Jkl~1' Gvrl.::hl 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend die Durchführung des Volksg-ruppengesetzes 1976 

Das einstimmig beschlossene Volksgruppengesetz, EGB1. 

Nr. 396/1976 ist seit mehr als einem Jahr in Wirksam

keit. Eine Reihe von Verordnungen wurden zu diesem 

Bundesgesetz erlassen, die auch im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht sind. Wie verlautet, gibt es aber 

auch Durchführungsmaßnar.men, die einzelne Ressorts 

getroffen haben, die aber nicht im Bundesgesetzblatt 

veröffentlich wurden. Es taucht u.a. die Frage auf,ab 

sich derartige'Durchführungsmaßnahmen in ihrem terri

torialen Anwendungsbereich auf Gebiete erstrecken, in 

denen andere Volksgruppen siedeln als die slowenische 

Volksgruppe. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik ,folgende 

A n'f rag e 

1) Welche Durchführungserlässe hat der Bundesminister für 

Bauten und Technik zur Durchführung des Volksgruppe~

gesc·tzes 1976 erlassen, die nicht im Bundesgesetzb.la"tt 

veröffentlicht sind? 
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2) Erstrecken sich solche Durchführungserlässe ausschließ

lich auf Fragen der slowenischen Volksgruppe'in 

Kärnten? 

3) Wurde.n derartige Durchführungserlässe mit ressortfremden 

Personen- von den Experten der politischen Parteien 

abgesehen, die seinerzeit mit den Verhandlungen in 

der Volksgruppenfrage betraut wurden - beraten? 

4) An wen sind solche Durchführungserlässe gerichtet? . 

5) Wird der Bundesminister für Bauten und 'l'echnik derartige 

Erlässe den fragestellenden Abgeordneten zur Kennttiis 

bringen? 
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